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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

27/01 Rechtsanwälte

Norm

ABGB §1438;

RAO 1868 §19a;

1. ABGB § 1438 heute

2. ABGB § 1438 gültig ab 01.01.1812

Rechtssatz

Das anwaltliche Pfandrecht nach § 19a RAO 1868 erfährt durch die Möglichkeit des Kostenschuldners, den

Kostenersatzanspruch durch Aufrechnung mit einer Gegenforderung zu befriedigen, eine erhebliche

Einschränkung.Das anwaltliche Pfandrecht nach Paragraph 19 a, RAO 1868 erfährt durch die Möglichkeit des

Kostenschuldners, den Kostenersatzanspruch durch Aufrechnung mit einer Gegenforderung zu befriedigen, eine

erhebliche Einschränkung.
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